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Gebühren ASTRA für Sonderbewilligungen ab 1. Januar 2017 

1. Sonderbewilligungen für Import- und grenzüberschreitende Transitfahrten 

1.1. Ausnahmefahrzeuge / -transporte 

Ordentliche Gebühren 

- Einzelbewilligung ASTRA ≤ Art. 79 / 2 und 3 VRV3 CHF 80.00 

- Einzelbewilligung ASTRA > Art. 79 / 2 und 3 VRV3 

(inkl. 60 min Aufwand SWG + 30 min Analyse des Ingenieurs) CHF 200.00 

- Dauerbewilligung2 ASTRA CHF 400.00 

Zuschlag für Mehraufwand auf die ordentlichen Gebühren 

- auf Einzelbewilligung ASTRA > Art. Art. 79 / 2 und 3 VRV3, Aufwand ASTRA 

(je weitere 30 min) CHF 50.00 

- für Fahrstreckenabklärungen, Analyse des Ingenieurs (je weitere 15 min)  CHF 40.00 

Geringfügige Änderungen der Sonderbewilligung 

- Gebühr (für maximal eine Änderung) CHF 40.00 

1.2. Fahrstreckenabklärungen auf Nationalstrassen für Binnen- und Exportfahrten der Kantone 

Zusätzliche Aufwendungen 

- Fahrstreckenabklärungen Kantone (inkl. 15 min Aufwand ASTRA, exkl. Ingenieur) CHF 30.00 

Zuschlag für Mehraufwand auf die zusätzlichen Aufwendungen 

- für Fahrstreckenabklärungen, Aufwand ASTRA (je weitere 15 min) CHF 25.00 

- für Fahrstreckenabklärungen, Analyse des Ingenieurs (je weitere 15 min) CHF 40.00 

2. Sonderbewilligungen für Sonntags- und Nachtfahrten 

Ordentliche Gebühren 

- Einzelbewilligung ASTRA CHF 60.00 

- Dauerbewilligung2 ASTRA CHF 400.00 

3. Sonderbewilligungen für Gefahrenguttransporte 

Ordentliche Gebühren 

- Einzelbewilligung ASTRA CHF 100.00 

- Dauerbewilligung2 ASTRA CHF 200.00 

4. Zuschlag für Expressbearbeitung 

- Für Expressbearbeitung1 auf ordentliche Gebühren + zusätzliche Aufwendungen unter Punkt 1.2 

+ 50% 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

c/o Schadenwehr Gotthard 

Stützpunkt 1 (Werkhof) 

Postfach 

CH-6487 Göschenen 

Tel.: +41 41 885 03 20 

sonderbewilligung@astra.admin.ch 

www.sonderbewilligung.ch 
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1    Zuschlag, wenn gewünschtes Datum für die Sonderbewilligung innerhalb von 24 Std. an Werktagen 

(Mo bis Fr) ab vollständiger Gesuchseinreichung an das ASTRA liegt und eingehalten werden kann. 

2    Dauerbewilligung = Jahresbewilligung.  

Gültigkeit Dauerbewilligung Ausnahmefahrzeuge / -transporte: max. bis Ende Januar des Folgejahres. 

Gültigkeit Dauerbewilligung Sonntags- und Nachtfahrten und Gefahrenguttransporte: max. 1 Jahr bis 

Ende Dezember des laufenden Jahres 

3    Nach Verkehrsregelnverordnung  

≤ Art. 79 / 2 und 3 VRV: 

Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit höchstens 30 m Länge, 3 m Breite und 4 m Höhe, 44 t 

Betriebsgewicht sowie eine Achsbelastung von maximal 12 t je Achse. 

> Art. 79 / 2 und 3 VRV: 

Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit mehr als 30 m Länge, 3 m Breite und 4 m Höhe, 44 t Be-

triebsgewicht sowie eine Achsbelastung von maximal 12 t je Achse. 

Sobald eine der genannten Abmessung überschritten wird, gilt dies als > Art. 79 VRV. 


